
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Beiblatt zur straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnis  
für die Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund  
(§ 29 Abs. 2 StVO) für eine Faschingsveranstaltung 
 

„Ohne Alk geht’s auch“ 
GEMEINSAM FÜR EINEN VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN UMGANG MIT ALKOHOL 
 
 
Ziele des Konzepts 

 Konsequenter Vollzug des Jugendschutzes 

 Förderung der Zivilcourage 

 Erwachsene übernehmen als gutes Vorbild Verantwortung 

 Kritische Betrachtung des „Kulturgutes“ Alkohol 

 Förderung des verantwortlichen Umgangs mit Alkohol bei Jugendlichen 

 Ächtung des Rauschtrinkens bei Jugendlichen 
 

Gründe für die Entstehung des Konzeptes 

 Auswüchse bei Faschingsumzügen 

 Lautstärke auf den Wagen 

 Exzessiver Alkoholkonsum der meist jugendlichen Teilnehmer 

 Unkontrollierte Abgabe von „Klopfer“ in die Zuschauermenge 
 
Folgen 

 Beeinträchtigung der Veranstaltung 

 Gefahr für Kinder und Jugendliche 

 Bußgeldverfahren 

 Schadenersatzforderungen 

 Rufschädigung der Veranstalter 

 Unterlaufen der Jugendarbeit 
 
Jugendschutz bei Faschingsumzügen 

 Kein Ausschank oder Verzehr von „anderen alkoholischen“ Getränken vor und während des Fa-
schingsumzuges (unter „andere alkoholische“ Getränke sind Spirituosen wie Schnaps, Wodka, 
Liköre etc. zu verstehen, bisher als „Branntwein“ bezeichnet)  

 Festlegung klarer Spielregeln (Wagenmaße, Glasverbot, …) und Verantwortlichen bei Anmel-
dung der Wagen  

 Vorbildfunktion des Veranstalters 

 Gruppen- und Wagenmotiv stehen im Vordergrund, nicht der Alkohol 
 
Ich erkläre mich verbindlich bereit, die ausgewählten Präventionsmaßnahmen zu erfüllen. 
 
 
 
 
 
____________________ __________________________ __________________________ 
Ort, Datum    Name in Druckschrift oder Stempel   Unterschrift des Veranstalters 


